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Oberlandesgericht München, Beschluss v. 30.1.20224 – 33 Wx 191/23 e

1. Zur Auslegung eines gemeinschaftlichen notariellen Testaments, in dem „unsere Patenkinder“ als
Schlusserben bestimmt sind.

2. Setzen kinderlose Ehegatten ihre Patenkinder, die jeweils mit einem Ehegatten verwandt sind, als
Schlusserben ein, kann die Testamentsauslegung auch die Wechselbezüglichkeit der Erbeinsetzung
des mit dem anderen Ehegatten verwandten Patenkindes ergeben, wenn die Ehegatten beiden
Patenkindern gleichermaßen verbunden waren.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.famrz.de/aktuelles/entscheidungen.html
http://www.tcpdf.org

